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An die Leitungen der Ortsgruppen der Jugendverbände, 
die Beauftragten für die Jugendarbeit in der Pfarrei, 
die Vorsitzenden der Seelsorgebereichsräte, 
den Diözesanvorstand, 
das Jugendamt im Erzbistum im Dekanat, 
die Referentinnen und Referenten für Glaubensbildung, 
die Evangelische Jugend, 
die Kassenprüferinnen und Kassenprüfer 


